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Abgabe von wissenschaftlichen Werkenund Musikalien sowie fremdsprachigerLiteratur der Zentrale an Leser der Filialen.
Leser der Filialen können auf ihre Lesekarten über Bestellungauch wissenschaftliche Werke und Musikalien sowie fremd¬sprachige Literatur aus der Zentrale entlehnen . Ausgenommensind Novitäten , neu» Auflagen von Lehrbüchern , dann überhauptteure Werke und die von der n . -ö. Handels - und Gewerbe¬kammer zu beziehenden wissenschaftlichen Werke.Noten und fremdsprachige Werke werden nur gegenEntrichtung einer Monatsgebühr von 50 Heller ausgeliehen.Auf je eine Lesekarte der Filiale werden in der Regel

1 Hauptwerk der Zentrale und 2 Zugabewerke der Filiale oder1 Zugabewerk der Zentrale , 2 Hauptwerke der Filiale und 1 Zu¬gabewerk der Filiale auf einmal abgegeben. Die in demkleinen Auszuge aus dem wissenschaftlichen Kataloge ange¬
führten Werke der Zentrale sind Zugabewerke.Die

Entlehnungsfrist ist für Wissenschaft und Notenein Monat , für fremdsprachige Werke 14 Tage und kann nureinmal erstreckt werden.Die betreffenden
Hauptkataloge der Zentrale liegen

in den Filialen auf und sind dort auch käuflich.Bei Bestellungen ist auf der Wunschliste rechts obendie Nummer der Lesekarte sowie Namen und Wohnung
des Lesers beizusetzen . Die gewünschten Werke (und zwar stetsmehrere zur Auswahl ) müssen dann genau nach den Katalog¬bezeichnungen verzeichnet werden . Bei N o t e n ist auch änzugeben,
für welches Instrument ; für Klavier , ob zwei- oder vierhändig ; fürKlavierauszüge , ob mit oder ohne Singstimme ; für Gesang , inwelcher Stimmlage . Für wissenschaftliche Zugabewerke kann auch
der erwähnte Auszug aus dem wissenschaftlichen Kata¬loge als Wunschliste verwendet werden . Die gewünschten Werke
sind dann im Auszuge bloß anzustreichen.Die Wunschlisten werden , mit dem

Bibliotheksstempel der
Filiale versehen , gesammelt in die Zentrale gesendet , welche
die gewünschten Werke in der Regel am zweitnächsten Liefe r-tage der Filial -Bibliothek zustellt . Eine Gewähr für rechtzeitigeLieferung wird nicht geleistet.
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